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3.  Jugend Mannschaften der Bezirksjugendligen 

a)  eine Mannschaft besteht grundsätzlich aus zehn Ringern.  

Die Mannschaft gilt als vollständig, wenn acht Ringer antreten, wobei sieben das 

vorgeschriebene Gewicht bringen müssen. Ist das nicht der Fall, geht der Kampf mit xx zu 

Null verloren.  

b) Startberechtigt sind die Jahrgänge 1994-2004. Jahrgang 2004 (ab dem vollendeten 6. 

Lebensjahr) und einem Mindestgewicht von 24,1 kg und nur in der Gewichtsklasse die dem 

Körpergewicht des Ringers entspricht. Jahrgänge 1994 bis 2000 können auch in der 

nächsthöheren Gewichtsklasse starten.  

C)  Gewichtsklassen: bis 26 , 29, 31, 34, 38, 42, 46, 50, 60, 76 kg.  

d)  Aufstellung: hinter dem Namen des Ringers ist der Jahrgang einzutragen. Beim Jahrgang 

2004 ist das genaue Geburtsdatum einzutragen.  

Doppelstarter sind mit einem „D“ zu kennzeichnen.  Sollte der Ringer in einer Aktiven 

Mannschaft noch starten, so gilt er in der Jugend nicht als Doppelstarter. Sollte er jedoch in 

einer zweiten Jugendmannschaft antreten, so gilt er in der niedrigeren Klasse als 

Doppelstarter.  

f) Mädchen sind bis Jahrgang 1998 und jünger in der Kreis- und Bezirksjugendliga 

startberechtigt. 

g) Vorkampfzeit für Kreisjugendligakämpfe: 60 min, für Bezirksjugendliga (3er Kämpfe) 150 min.  

h) Für die 2. Mannschaften der Kreisliga gilt alles analog der Punkte a-g. Folgende  

Abweichungen sind zu beachten:  

1.  Ringer, die in beiden Mannschaften antreten, zählen zu beiden Mannschaften.  Die Punkte 

werden jedoch in der zweiten Mannschaft zu Null gewertet. 

2.  Die Mannschaft gilt als vollständig, wenn 7 Ringer antreten, wobei 6 das vorgeschriebene 

Gewicht bringen müssen.  

3.  Ein Ringer, der in einer Aktiven Mannschaft, der 1. Jugendmannschaft und in der 2. 

Mannschaft startet,  zählt nicht zur2. Jugendmannschaft.  

 

  

 


